
Förderprogramm

Bedingungen

Fördermittelgeber

Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Die Bereitstellung von anderen Förderprogrammen ist ein

Service der ETS GmbH. Bitte wenden Sie sich an den jeweiligen Fördermittelgeber.

Open Data Schleswig-Holstein
Für eine nachhaltige Digitalisierung der Öffentlichen Verwaltung SH ist eine, durch Fachverfahren 
und Informationssysteme standardisierte und formalisierte Erfassung, Speicherung und 
Bearbeitung von Informationen zu ermöglichen. Ziel ist die automatisierte Lieferung von Daten 
über Schnittstellen an das OpenData-Portal.

• Antragsberechtigt: u.a. Gemeinden, 
kreisangehörige und kreisfreie Städte, 
Ämter und Kreise in SH, kommunale 
Zweckverbände, kommunale 
Eigenbetriebe;  privatrechtliche 
Vereinigungen in überwiegend 
kommunaler Trägerschaft;

Bewilligungsbehörde: 
Staatskanzlei, StK 30
Düsternbrooker Weg 104, 24105 Kiel 
opendata@stk.landsh.de

https://transparenz.schleswig-holstein.de/dataset/richtlinie-fur-die-gewahrung-von-zuwendungen-zum-zweck-der-forderung-der

